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Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß S 48b Abs. 1 SaC 'l des Einkommensteuergesetzes (ESIG)

F'rma/Herm/Frau
Firma^/oname, Name Roser Energietechnik GmbH

GmbH

He.mann-Burte-Str. 24 A, 79689 Maulbu.g

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfttnger) von der Pflichtzum
Steuerabzug nach S 48 Abs. i ESIG befreit ist.
Diese Bescheinigung gilt vom 01.01.2011 bis zum 3'1.12.2013.

Wichtiqer Hinweisi
Diese Bescheinrgung ist dem Leisrungsempt:inger im Original auszuhänoigen, wenn sie aufeinen bestimmten Auftrag
lautet- lsl die Bescheinigung für einen Zeitraum güllig, kann auch eine Kopie ausgehändigl werden. Das Originalist mit
Dienstsiegel, Unlerschrifl und Sicherheilsnummer veßehen- Um eine Haftung für den Steuerabzug zu vermeiden,
hat der Lejstungsempfänger im Sinne des S 48 Abs. I Satz 1 ESIG die lröglichkei! die Richtigkeitder Freistel-
lungsbescheinigung b€im Bundeszentralamtfür Steuem zu überprüfen. Das Bundeszentralamt für Steuem wird
dem Leislungsempfänger im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft überdie beim Bundeszentralaml filr
Steuen gespeicherten Freistellungsbescheinigungen erteilen (http/www.bzst.de). Dazu sollen die Dalen beim
Bufldeszentraläfnl fürSteuem gesperchert und beieiner elektronischen Abfrcge den Leistungsempfängerfl bekannt
gegeben werden. Die Befteiung von der Pflichtzum Sleuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gülligkeits-
zeilraumes und/oder liir die o.g- Bauleislungen geleislet werden. DieAufrechnung Neffechnung) des Leislungsemp-
fängeß mit Gegenanspr{lchen gegenüber dem Leislenden sleht einerZahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehaken,

[4it freundlichen Griißen
Dienstsiegel
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